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Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 

des Schulverbandes für die Grundschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab 

 
I. 
 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes für die Grundschule 

Altenstadt a.d.Waldnaab 
für das Haushaltsjahr 2021 

 
 
Auf Grund Art. 9 Abs. 7 und Abs. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 41 
Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 
ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband für die Grundschule Altenstadt a.d.Waldnaab 
folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit      418.500 € 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit       20.500 € 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht  
vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 0 € festgesetzt. 
 

§ 4 
Schulverbandsumlage 

 
(1)  Der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung  von Aus-

gaben des Verwaltungshaushalts wird auf 366.200 € festgesetzt  (Verwaltungsumlage). 
 
(2) Die Investitionsumlage für das Haushaltjahr 2021 wird auf 8.000 € festgesetzt. 
 
(3) Die Schulverbandsumlage wird somit auf insgesamt 374.200 € festgesetzt  (Um- 

  lagesoll). 
 Sie wird gemäß Art. 9 Abs. 7, Satz 2 und 3 des BaySchFG auf die beteiligten  Gemein-
den nach der festgestellten Zahl der Verbandsschüler, die die Schule  am Stichtag (01. Oktober) 
besuchen, umgelegt. 
 
(4) Die festgestellte Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am 01. Oktober 2020 besuchten, 

beträgt 172 Verbandsschüler (ohne Gastschüler). 
 
(5) Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.175,5814 € festgesetzt. 
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§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 69.750 € festgesetzt. 
 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
 
 
Altenstadt a.d.Waldnaab, 11.01.2021 
Schulverband für die Grundschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab 
 
 
Gez. 
 
Ernst Schicketanz 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 

II. 
 
 

Das Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab hat mit Schreiben vom 15.12.2020 Az. 21-941-3/2021 
mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthält. 

 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung 2021 samt ihren Anlagen liegt vom Tage der Veröffentlichung, bis zur 
nächsten Bekanntmachung einer Haushaltssatzung, beim Schulverband für die Grundschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab, Rathaus, Zimmer Nr. 1.05, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstun-
den öffentlich zur Einsicht auf. 
 
 
Altenstadt a.d.Waldnaab, 11.01.2021 
Schulverband für die Grundschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab 
 
 
 
Ernst Schicketanz 
Schulverbandsvorsitzender 

 
 

 
 
 
 
 



Amtsblatt des Landkreises Neustadt an der Waldnaab Nr.  02 vom 01.02.2021 Seite 4   

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 

des Schulverbandes für die Mittelschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab 

 
 

I. 
 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes für die Mittelschule 

Altenstadt a.d.Waldnaab 
für das Haushaltsjahr 2021 

 
Auf Grund Art. 9 Abs. 7 und Abs. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 41 
Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 
ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband für die Mittelschule Altenstadt a.d.Waldnaab 
folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit       463.500 € 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit         30.900 € 
ab. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht  
vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 0,00 € festgesetzt. 
 

§ 4 
Schulverbandsumlage 

 
(1)  Der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben 

des Verwaltungshaushalts wird auf 422.700 € festgesetzt (Verwaltungsumlage). 
 
(2) Die Investitionsumlage für das Haushaltjahr 2021 wird auf 0,00 € festgesetzt. 
 
(3) Die Schulverbandsumlage wird somit auf insgesamt 422.700 € festgesetzt (Um- 

  lagesoll). 
  Sie wird gemäß Art. 9 Abs. 7, Satz 2 und 3 des BaySchFG auf die beteiligten  
  Gemeinden nach der festgestellten Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am  
  Stichtag (01. Oktober) besuchen, umgelegt. 

 
(4) Die festgestellte Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am 01. Oktober 2020 besuchten, 

beträgt 87 Verbandsschüler (ohne Gastschüler). 
 
(5) Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler auf 4.858,6207 € festgesetzt. 
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§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 77.250 € festgesetzt. 
 
 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
Altenstadt a.d.Waldnaab, 11.01.2021 
Schulverband für die Mittelschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab 
 
Gez. 
 
 
Ernst Schicketanz 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 

II. 
 

Das Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab hat mit Schreiben vom 15.12.2020, Az. 21-941-6/2021 
mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthält. 

 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung 2021 samt ihren Anlagen liegt vom Tage der Veröffentlichung, bis zur 
nächsten Bekanntmachung einer Haushaltssatzung, beim Schulverband für die Mittelschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab, Rathaus, Zimmer Nr. 1.05, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstun-
den öffentlich zur Einsicht auf. 
 
 
Altenstadt a.d.Waldnaab, 11.01.2021 
Schulverband für die Mittelschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab 
 
 
 
Ernst Schicketanz 
Schulverbandsvorsitzender 
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Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des 
Schulverbandes Pleystein und Entschädigungssatzung für  

ehrenamtliche Tätigkeit (Verbandssatzung) 
Vom 25. Januar 2021 

 
I.  

Die Schulverbandsversammlung des  

S C H U L V E R B A N D E S   P l e y s t e i n  

(nachfolgend stets Schulverbandsversammlung genannt) erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 1 Satz 
2 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) – BayRS 2230-7-1-K – i.V.m. Art. 1 Abs. 
3, Art. 18, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2, 3 und 5, Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 
43 Abs. 1 und 2, Art. 47 Abs. 5 und 6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) – BayRS 2020-6-1-I – sowie Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern (GO) – BayRS 2020-1-1-I – folgende 

Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes: 
 

Übersicht:  
§  1 Bestand des Schulverbandes 
§  2 Organe des Schulverbandes 
§  3 Schulverbandsversammlung 
§  4 Zuständigkeit der Ausschüsse 
§  5 Schulverbandsvorsitzender 
§  6 Rechtsstellung des Schulverbandsvorsitzenden und der übrigen Mitglieder der Schulver-

bandsversammlung 
§  7 Geschäftsgang des Schulverbandes 
§  8 Geschäftsführung des Schulverbandes 
§  9 Kassengeschäfte des Schulverbandes 
§ 10 Rechnungsprüfung 
§ 11 Finanzierung des Schulverbandes 
§ 12 Auseinandersetzung 
§ 13 Bekanntmachungen des Schulverbandes 
§ 14 Inkrafttreten 
 
 
 

§ 1 
Bestand des Schulverbandes 

 
(1) Der Schulverband besteht auf Grund der Errichtung der Grund- und Mittelschule Zottbachtal 

Pleystein als Verbandsschule. 
(2) Mitglieder des Schulverbandes sind die Gemeinde Georgenberg, die Stadt  

Pleystein und der Markt Waidhaus.  
(3) Der räumliche Wirkungsbereich des Schulverbandes umfasst den mit Rechtsverordnungen 

der Regierung der Oberpfalz vom 26. Juni 2006 und 30. Juli 2010, zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 30. Juni 2015 festgelegten Schulsprengel der Verbandsschule. 

(4) Der Schulverband führt den Namen „Schulverband Pleystein” und hat seinen Sitz in Pleys-
tein. 
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§ 2 

Organe des Schulverbandes 
 
Organe des Schulverbandes sind 

1. die Schulverbandsversammlung,  

2. der Vorsitzende des Schulverbandes (Schulverbandsvorsitzender), 

3. der Rechnungsprüfungsausschuss. 
 
 
 

§ 3 
Schulverbandsversammlung 

 
(1) 1In die Schulverbandsversammlung werden die ersten Bürgermeister der am Schulverband 

beteiligten Gemeinden entsandt. 2Daneben entsenden Gemeinden, aus denen am 1. Okto-
ber jeden Jahres 51 bis 100 Schülerinnen und Schüler die Verbandsschule besuchen (Ver-
bandsschüler), einen und für jedes weitere angefangene Hundert Verbandsschüler noch-
mals einen weiteren Verbandsrat in die Verbandsversammlung. 3Stellt eine Gemeinde 
wegen Rückgangs ihrer Verbandsschüler zum Stichtag zu viele Verbandsräte, sind sie durch 
den Gemeinderat vor der nächsten Verbandsversammlung abzuberufen. 

 
(2) Den Vorsitz in der Schulverbandsversammlung führt der Schulverbandsvorsitzende. 
 
(3) Die Schulverbandsversammlung ist zuständig für die ihr gemäß Art. 34 Abs. 2 KommZG vor-

behaltenen Angelegenheiten. 
 
 
 

§ 4 
Zuständigkeit der Ausschüsse 

 
Der Rechnungsprüfungsausschuss ist zuständig für die Prüfung der Jahresrechnung.  
 
 
 

§ 5 
Schulverbandsvorsitzender 

 
(1) Die Schulverbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte auf die Dauer von  

6 Jahren den Schulverbandsvorsitzenden und seinen Stellvertreter.  
 
(2) Der Schulverbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung sowie der 

beschließenden Ausschüsse und erledigt in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die 
nach der Gemeindeordnung dem ersten Bürgermeister zukommen.  
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§ 6 
Rechtsstellung des Schulverbandsvorsitzenden 

und der übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung 
 
(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Schulver-

bandsversammlung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 
BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG.  

 
(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulverbandsversammlung kraft 

Amtes angehören, das sind die ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Ge-
meinden (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 
Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG, soweit sie nicht Schulverbands-
vorsitzender, Ausschussvorsitzender oder deren Stellvertreter sind. 

 
(3) 1Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit ein Sitzungsgeld für jede Sitzung in 

Höhe von 15,00 EUR. 2Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden erhält für seine Tä-
tigkeit jeweils im Vertretungsfall ein Sitzungsgeld für jede Sitzung von 15,00 EUR.  

 
(4) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit ein Sit-

zungsgeld für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der Schulverbandsversammlung für 
jede Sitzung in Höhe von 15,00 EUR. 

 
(5) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner  
 
a) für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für die Beamten des Freistaats Bay-

ern geltenden Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung; als Dienstreise gilt nicht 
der Weg zu den Sitzungen der Schulverbandsversammlung, die an dem üblichen Sitzungs-
ort, insbesondere an dem in § 13 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Schulverbands genannten 
Ort stattfinden; 

 
b) wenn sie Arbeitnehmer sind, Entschädigung für den nachgewiesenen Verdienstausfall; 
 
c) wenn sie selbstständig Tätige sind, für den entstandenen Verdienstausfall einen Pauschalsatz.  
 
(6) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 5 werden nur auf Antrag gewährt. 
 
(7) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i.V.m.  

Art. 30 Abs. 2 Satz 3, erster Halbsatz KommZG und Art. 20a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 
3 letzter Halbsatz KommZG sind erfüllt, wenn die Ablieferung gegenüber der Gemeinde er-
folgt, in der das Mitglied der Schulverbandsversammlung ein kommunalpolitisches Ehren-
amt ausübt. 

 
§ 7 

Geschäftsgang des Schulverbandes 
 
Die Schulverbandsversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. Im Übrigen gelten für den 
Geschäfts gang die Bestimmungen der Gemeindeordnung.  
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§ 8 

Geschäftsführung des Schulverbandes 
 
1Als Geschäftsstelle des Schulverbandes wird die Verwaltungsgemeinschaft  
Pleystein bestimmt. 2Für die Aufwendungen zur Führung der Geschäftsstelle erhält die Verwal-
tungsgemeinschaft Pleystein eine Entschädigung nach den Bestimmungen der Zweckverein-
barung zwischen dem Schulverband Pleystein und der Verwaltungsgemeinschaft Pleystein 
vom 02. Juli 2014. 
 

§ 9 
Kassengeschäfte des Schulverbandes 

 
Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden aufgrund der Zweckvereinbarung vom 02. Juli 
2014 von der Verwaltungsgemeinschaft Pleystein geführt. 
 
 
 

§ 10 
Rechnungsprüfung 

(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss. 

(2) 1Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, die die Schulverbandsver-
sammlung aus ihrer Mitte bestellt. 2Vertreter für die Mitglieder des Rechnungsprüfungsaus-
schusses werden nicht bestimmt. 

(3) Für ihre Tätigkeit erhalten die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses in Anwen-
dung des § 6 Abs. 4 der Verbandssatzung für jeden Prüfungstag ein Sitzungsgeld in Höhe 
von 15,00 EUR.  

 
 

§ 11 
Finanzierung des Schulverbands 

 
(1) Gemäß Art. 9 Abs. 5 BaySchFG erhebt der Schulverband für seinen durch sonstige Einnah-

men nicht gedeckten Bedarf von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, um seinen Finanz-
bedarf zu decken (Schulverbandsumlage). Die Schulverbandsumlage wird nach der Zahl der 
Verbandsschüler bemessen.  

 
(2) Die Schulverbandsumlage ist nach ihrer Festlegung in vierteljährlichen Teilbeträgen mit Fäl-

ligkeit jeweils zum 20. März, 20. Juni, 20. September und 20. Dezember eines jeden Viertel-
jahres zu entrichten. Soweit der Umlagebetrag noch nicht festgelegt ist, wird eine Voraus-
zahlung in der Höhe des im Vorjahr festgesetzten Betrages fällig. Bei verspäteter Zahlung ist 
die Umlageschuld mit dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen.  

 
 

§ 12 
Auseinandersetzung 

 
Im Falle der Auflösung des Schulverbandes oder des Ausscheidens einer oder mehrerer Mit-
gliedsgemeinden findet eine Auseinandersetzung nach Art. 47 KommZG statt. 
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§ 13 

Bekanntmachungen des Schulverbandes 
 
Die Bekanntmachungen des Schulverbandes erfolgen im Amtsblatt des  
Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab  
 
 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes 
Pleystein (Verbandssatzung) vom 04. September 2014 außer Kraft.  
 
Pleystein, 25. Januar 2021 
Schulverband Pleystein 
 
gez. 
 
 
Rewitzer 
Schulverbandsvorsitzender  
 

II. 
 

Das Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab hat mit Schreiben vom 09. Dezember 2020 AZ.: 21-
2050/152-2020 die am 26. November 2020 in der Schulverbandsversammlung des Schulverban-
des Pleystein beschlossene Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulver-
bands Pleystein und Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit (Verbandssatzung) 
gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 Satz 1 KommZG; Art. 9 Abs. 1 Satz 2 
BaySchFG i.V.m. Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KommZG, Art. 110 Satz 1 und Art. 117 Abs. 1 GO rechtsauf-
sichtlich genehmigt.  
 
Pleystein, den 25. Januar 2021 
Schulverband Pleystein 
 
gez. 
 
 
Rewitzer 
Schulverbandsvorsitzender  
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Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest; 
Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in einem festgelegten Gebiet zu 
präventiven Zwecken 
 
Das Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab erlässt auf Grund von § 6 Abs. 2 der Verordnung zum 
Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665),  § 4 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2020 (BGBl. I S. 1170), Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 
des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1982 (BayRS II S. 241), BayRS 2011-2-I (Art. 1–62), das zu-
letzt durch § 2 des Gesetzes vom 27. April 2020 (GVBl. S. 236) geändert worden ist und Art. 3 Abs. 
2 des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 
752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) geän-
dert worden ist, folgende 
 
 

Allgemeinverfügung: 
 
 

1. Halter von Geflügel im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab bis einschließlich 1.000 Stück Ge-
flügel haben sicherzustellen, dass 

 
1.1 die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels gegen 

unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 

die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen 
nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden 
und dass diese Personen die Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach Verlassen des 
Stalles oder sonstigen Standorts des Geflügels unverzüglich ablegen 
 

1.2 Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Ein-
wegschutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

 
1.3 nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten Gerätschaf-

ten und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstal-
lung die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und 
Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden, 

 
1.4 betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Viehverkehrsver-

ordnung unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem befestigten 
Platz gereinigt und desinfiziert werden, 

 
1.5 Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung einge-

setzt und 
- in mehreren Ställen oder 
- von mehreren Betrieben gemeinsam 

benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall oder, in den Fällen 
des Buchstaben b, im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert 
werden, 
 

1.6 eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber Auf-
zeichnungen gemacht werden, 

 



Amtsblatt des Landkreises Neustadt an der Waldnaab Nr.  02 vom 01.02.2021 Seite 12   

1.7 der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verende-
ten Geflügels nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und 
desinfiziert wird oder werden, 

 
1.8 eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zum 

Wechseln und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten 
wird. 

 
2. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflü-

gel und gehaltene Vögel anderer Arten als Geflügel verkauft, gehandelt oder zur Schau ge-
stellt werden, sind im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab verboten. 

 
3. Für Wildvögel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflügelpest-Verordnung (hierunter fallen: Hüh-

nervögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentaucherartige oder 
Schreitvögel) gilt ein allgemeines Fütterungsverbot im gesamten Landkreis Neustadt a.d. 
Waldnaab.  

 
4. Die sofortige Vollziehung der in den Nrn. 1 bis 1.8, 2 und 3 des Tenors getroffenen Regelun-

gen wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

 
5. Kosten werden nicht erhoben. 

 
6. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz 

(BayVwVfG) am 02.02.2021 ab 00:00 Uhr durch öffentliche Bekanntgabe im Amtsblatt des 
Landratsamtes Neustadt a.d. Waldnaab als bekannt gegeben. 

 
Hinweise: 
 

1. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Landratsamt Neustadt a.d. 
Waldnaab, Dienstgebäude Am Hohlweg 2, 92660 Neustadt a.d. Waldnaab am Empfang 
und nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen werden und sind auf der Internet-
seite des Landratsamtes Neustadt a.d. Waldnaab unter www.neustadt.de abrufbar. 
 

2. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung hinsichtlich 
der allgemein geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früherken-
nung bei gehäuften Verlusten wird hingewiesen.  

 
3. Es wird empfohlen, die tierseuchenrechtlich erforderliche Zulassung von Geflügelhänd-

lern anhand der Vorlage der entsprechenden Zulassungsbescheide vor der Bestellung 
von Geflügel durch den Tierhalter zu überprüfen. Alternativ ist die Liste der für den in-
nergemeinschaftlichen Handel zugelassenen Geflügelbetriebe im Internet abrufbar un-
ter: https://tsis.fli.de/GlobalTemp/202102010718168485.pdf.  

 
4. Nach § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter von Hühner, Enten, Gänsen, Fasanen, 

Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, dies der 
zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, seiner An-
schrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltene Tiere, ihrer 
Nutzungsart und ihres Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen. 

 
5. Ordnungswidrig i. S. d. des § 64 der Geflügelpest-Verordnung, § 46 ViehVerkV und  § 32 

Abs. 2 Nr. 4 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden. 

 

https://tsis.fli.de/GlobalTemp/202102010718168485.pdf
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6. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherkennung im Sinne des § 
4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung an den Landesuntersuchungseinrichtungen 
sind kostenfrei. 

 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann  
innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage  

erhoben werden. Dies kann schriftlich, zur Niederschrift, oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen1Form erfolgen. 

 
Die Klage ist beim 

 
Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 

 
zu erheben. 

 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 

Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Kla-

geerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
 

Neustadt a.d. Waldnaab, 01.02.2021 
 
 
 
 
Andreas Meier 
Landrat 
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